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Zwei Jahre nach Hitlers Machtergreifung erhielt die 
Bayerische Staatbibliothek mit Rudolf Buttmann 
(1885–1947) als neuem Generaldirektor einen Na-

tionalsozialisten der ersten Stunde als Leiter.1 Buttmann 
war jedoch zugleich vom Fach: Aus einer bildungsbür-
gerlichen Familie stammend, hatte er nach einem Jurastu-
dium und der Promotion in Staatswissenschaften an der 
Bayerischen Staatsbibliothek die Ausbildung zum höhe-
ren Bibliotheksdienst durchlaufen und in seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Bibliothekar des bayerischen Landtags 
praktische Erfahrung gesammelt. Neben seinem Beruf 
war er politisch tätig: Bereits seit 1924 Abgeordneter des 
Völkischen Blocks im bayerischen Landtag, trat Butt-
mann 1925 als Mitglied Nummer vier in die wiederge-
gründete NSDAP ein und war bis 1933 Vorsitzender 
der Landtagsfraktion, dann bis 1945 Mitglied des gleich- 
geschalteten Reichstags. Er sorgte für Akzeptanz von 
nationalsozialistischem Gedankengut in seinem berufli-
chen Umfeld »und trug so zur Etablierung der NSDAP 
sowie zur Stabilisierung des NS-Regimes bei.«2 

Nach seinem Amtsantritt gestaltete Rudolf Buttmann 
die organisatorischen Abläufe an der Staatsbibliothek 
behutsam um. So führte er 1936 das Numerus currens-
System ein und beendete damit im Wesentlichen die Auf-
stellung nach Fächergruppen, wie sie seit dem zweiten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts üblich gewesen war. Im 
Jahr 1939 initiierte er ein inhaltlich breit aufgestelltes Re-

feratssystem und richtete bei dieser Gelegenheit auch die 
Sachgebiete »Schrifttum der NSDAP« und »Judenfrage« 
ein. Im Wesentlichen jedoch blieben die Erwerbungs-
grundsätze an den traditionellen Leitlinien des Hauses 
orientiert, für die die Qualität der Neuerscheinungen 
und ihr Wert für die Wissenschaft maßgeblich waren. In-
teressanterweise unterstützte Buttmann auch den umfas-
senden Ankauf gegen den Nationalsozialismus gerich-
teter, meist im Ausland erscheinender Schriften. Diese 
Sammlung, die während der NS-Zeit natürlich nur mit 
spezieller Genehmigung zugänglich war, ist bis heute in 
dem Fach Remota III konzentriert; sie bildet mit ihren 
etwa 660 Nummern ein »beeindruckendes Zeugnis des 
weit ausgreifenden, kenntnisreichen Sammelfleißes der 
Bibliothek«.3

Neben gezielten Ankäufen nationalsozialistischer Li-
teratur kamen zahlreiche weitere Werke als Pflichtablie-
ferung der bayerischen Verlage in die Staatsbibliothek. 
Unter den vielen in München ansässigen Verlagen befan-
den sich nicht erst seit den Anfangsjahren der Weimarer 
Republik auch solche, die rechtsgerichtete und national-
sozialistische Publikationen herausbrachten. Dazu zu 
zählen sind etwa der Verlag J. F. Lehmanns4, der Deut-
sche Volksverlag Dr. Ernst Boepple und natürlich der 
Franz Eher Nachf. Verlag (Zentralverlag der NSDAP)5. 
Letzterer wurde 1920 von der NSDAP erworben, seit-
dem erschien hier der Völkische Beobachter. 1925 bzw. 

Die seinerzeitige Ablieferung von Pflichtexemplaren durch die 
in Bayern ansässigen großen NS-Verlage, insbesondere des Eher-
Verlags, ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Bayerische  
Staatsbibliothek NS-Literatur umfassender und in höherer Dichte 
besitzt als vergleichbare wissenschaftliche Bibliotheken. Dazu 
kommen Ankäufe einschlägiger Literatur während der NS-Zeit 
und die Übernahme von Büchersammlungen verschiedener 
nationalsozialistischer Einrichtungen. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde NS-Literatur nicht ausgesondert, aber vom übrigen 
Bestand zunächst separiert. Da diese Werke Straftatbestände 
erfüllen können, sind sie seit 1945 nur unter besonderen Auflagen 
zugänglich; die Nutzer haben den wissenschaftlichen Zweck ihrer 
Einsicht zu belegen. 

The fact that the large Nazi publishing houses based in Bavaria,  
in particular the Eher publishing house, submitted deposit copies  
is one of the main reasons why the Bavarian State Library has 
a more comprehensive collection of Nazi literature than other 
comparable academic libraries. Such literature was also purchased 
during the Nazi period and book collections were acquired from 
various Nazi institutions. After the Second World War, Nazi  
literature was not disposed of, although it was isolated from  
the other holdings. Possession of these works can constitute an  
offence. Accordingly, since 1945 it has only been possible to 
consult them under special conditions; users have to justify the 
academic purpose behind using the literature.
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1926 brachte der Eher-Verlag die beiden Bände von Hit-
lers »Mein Kampf« heraus. Nach 1933 stieg Eher zum 
»größten Verlagskonzern Europas« auf und konnte in 
der gleichgeschalteten deutschen Presselandschaft nahe-
zu eine Monopolstellung erreichen. 

Wegen der Ablieferungspflicht also findet sich die  
Produktion dieser Verlage in mehreren Exemplaren ihrer 
oft zahlreichen Auflagen in den Beständen der Bayeri-
schen Staatsbibliothek. Eine Suche im OPAC verzeich-
net mehr als 2.600 im Eher-Verlag erschienene Treffer. 
Das bekannteste Beispiel ist natürlich Hitlers »Mein 
Kampf«, der bis 1945 in einer Auflage von ca. 12,5 Milli-
onen Exemplaren erschien und in 16 Sprachen übersetzt 
wurde.6 Die Bayerische Staatsbibliothek hält die Erstauf-
lage und zahlreiche nachfolgende Ausgaben, außerdem 
finden sich eine Reihe zeitgenössischer Übersetzungen  
in verschiedene Sprachen, darunter ins Finnische, Per-
sische (Abb. 1), Russische oder ins Chinesische. Zu den 

Besonderheiten zählt etwa eine sechsbändige Ausgabe 
von »Mein Kampf« in Blindenschrift, 1933 in Marburg 
erschienen (Abb. 2), oder die sogenannte »Gauleiter-
ausgabe«. Letztere erschien 1941 in einer limitierten 
Auflage von nur etwa 50 Stück; sie stellte ein Geschenk 
für führende Persönlichkeiten des NS-Regimes dar. 
Dieser vergrößerte fotomechanische Nachdruck der 
Erstauflage aus den Jahren 1925/26 verdeutlicht ein-
mal mehr die Absicht des Regimes, das Werk »als ein 
Symbol des nationalsozialistischen Herrschaftsanspru-
ches zu inszenieren«7: Das Format beträgt 52,5 x 41,5 
cm, der weiße Pergamenteinband über Holzdeckeln, 
auf dem in Goldprägung NS-Reichsadler und Buch-
titel zu sehen sind, sowie Goldschnitt und Messing-
schließen evozieren Assoziationen zu einer mittel- 
alterlichen Prachthandschrift. 

Es sind jedoch nicht sämtliche Auflagen einzelner 
Werke in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhanden. 

1  Übersetzung von »Mein Kampf« ins Persische. 
H
˘
āt

˙
irāt-i Hı̄tlir. Čāp-i 2. – [Tihrān] : Širkat-i Tad

˙
āmunı̄-i 

˛
Ilmı̄ ; 

Širkat-i Čāph
˘
āna-i 

˛
Ilmı̄, 1938 = 1317 h. š.

Foto: Bayerische Staatsbibliothek

2  »Mein Kampf« in Blindenschrift. 1933. 
Verlag Franz Eher Nachfolger, G. m. b. H. München 1933, 
6 Bde., hier Bd. 1, Titelblatt
Foto: Bayerische Staatsbibliothek
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Ein Beispiel: Von Joseph Goebbels 1934 im Eher-Verlag 
publiziertem Werk »Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei« 
ist nach der Erstausgabe die 12. Auflage von 1937 und 
schließlich die 35. Auflage von 1943 zu finden (die 20. 
Auflage kam erst 1957 in den Bestand). Ein ähnliches 
Bild zeigt sich bei Goebbels’ »Michael. Ein deutsches 
Schicksal in Tagebuchblättern«, zuerst im Jahr 1929 
ebenfalls bei Eher veröffentlicht: Verzeichnet sind die  
3. Auflage (1933), die 10. (1937) und schließlich die 17. 
von 1942. Der Grund dafür ist nicht in einer nachträgli-
chen Bestandsbereinigung zu suchen, sondern schlicht in 
der damals gültigen Fassung des Pflichtexemplargesetzes 
von 1927, das eine Ablieferung nur »bei jeder neuen ver-
besserten Auflage« vorsah.8 

Unter dem Strich jedoch bleibt, dass ein Großteil der 
während der NS-Zeit erschienenen Publikationen in der 
Bayerischen Staatsbibliothek durch Kauf oder Pflicht- 
ablieferung vorhanden ist. Letztere dürfte auch dafür ver-
antwortlich sein, dass NS-Literatur hier wohl in höherer 
Dichte zu finden ist als in vergleichbaren wissenschaft-
lichen Bibliotheken in Deutschland. Auch die Bombar-
dierungen des Hauses während des Zweiten Weltkriegs 
mit ihren erheblichen Bestandsverlusten haben daran 
nicht viel geändert. 

Nach 1945 

In der Nachkriegszeit war den Verantwortlichen das 
Vorhandensein von NS-Literatur in öffentlichen Bü-
chereien und wissenschaftlichen Bibliotheken natürlich 
bewusst. Während diese Schriften rasch aus öffentlichen 
Bibliotheken ausgesondert wurden,9 ging man im wis-
senschaftlichen Bereich anders vor. Bereits Ende Juli 
1945 wandte sich das bayerische Kultusministerium an 
die Direktion der Staatbibliothek, die Staatliche Biblio-
thek Bamberg sowie an die Rektoren der bayerischen 
Universitäten und der Technischen Universität.10 Unter 
dem Betreff »Nationalsozialistisches und antisemitisches 
Schrifttum« hieß es: »Im jetzigen Staat muss das natio-
nalsozialistische und antisemitische Schrifttum vom all-
gemeinen Ausleihverkehr der öffentlichen wissenschaft-
lichen Bibliotheken in gleicher Weise ausgeschlossen 
werden, wie dies bisher dem antinationalsozialistischen 
Schrifttum gegenüber geschah.« Genauere Anweisungen 
oder Listen einschlägiger Werke seien jedoch noch nicht 
vorhanden und so müsse der Aussonderungsprozess 
»zunächst dem pflichtgemäßen Ermessen der Biblio-
theksleitungen überlassen werden […]. Die vorgenann-
ten Werke sind gesondert unter Verschluß aufzubewah-
ren und dürfen nur unter persönlicher Verantwortung 
des Bibliotheksvorstandes an ernste wissenschaftliche 
Forscher ausgeliehen werden.« Bei der Neuaufstellung 
der bislang ausgelagerten Bestände seien diese Vorgaben 
zu berücksichtigen. Um Leitlinien für die Aussonderung 
an die Hand zu geben, lieferte die Bayerische Staats- 
bibliothek, jeweils auf Anforderung des Kultusministe-
riums, im Oktober 1945 eine erste Liste mit NS-Wer-

ken, eine zweite Liste mit 100 Titeln wurde im Mai 1946  
erstellt.11 Nun stand die Staatsbibliothek angesichts des 
weitgehend zerstörten Gebäudes, der noch zumeist auf 
25 Schlösser in Bayern ausgelagerten Bestände, der Per-
sonalknappheit und der allgemeinen elementaren Not 
vor vielen Herausforderungen, doch wurden diese An-
ordnungen nach Möglichkeit umgesetzt.12 

Anscheinend gingen diese Versuche, die so oder ähn-
lich in anderen deutschen Ländern unternommen wor-
den sein dürften, den Alliierten nicht weit genug. Der Be-
fehl Nr. 4 des Alliierten Kontrollrats vom 13. Mai 1946, 
betitelt »Einziehung von Literatur und Werken national-
sozialistischen und militaristischen Charakters«, ging die 
Frage der Aussonderung erneut und umfassender an: 

»In  Anbetracht  der Gefahr,  die  die  nationalsozialis-
tische Lehre darstellt, und um so schnell wie möglich die 
nationalsozialistischen, faschistischen, militaristischen 
und antidemokratischen Ideen auszumerzen, gleichviel 
in welcher Form sie in Deutschland ihren Ausdruck ge-
funden haben, erläßt der Kontrollrat folgenden Befehl:

1. Innerhalb von 2 Monaten nach Veröffentlichung 
dieses Befehls haben alle Inhaber von Leihbüchereien, 
Buchhandlungen, Buchniederlagen und Verlagshäusern 
den Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern der 
Alliierten Behörden folgendes auszuliefern:

a) Alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungs-
sammlungen, Alben, Manuskripte, Urkunden, Land- 
karten, Pläne, Gesang- und Musikbücher, Filme und 
Lichtbilddarstellungen (Diapositive) – auch solche für  
Kinder jeglichen Alters –, welche nationalsozialistische 
Propaganda, Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttä-
tigkeiten oder gegen die Vereinten Nationen gerichtete 
Propaganda enthalten;

b) Alles Material, das zur militärischen Ausbildung 
und Erziehung oder zur Aufrechterhaltung und Ent-
wicklung eines Kriegspotentials beiträgt, einschließlich 
der Schulbücher und des Unterrichtsmaterials militä-
rischer Erziehungsanstalten jeder Art, ebenso alle Re-
glements, Instruktionen, Anweisungen, Vorschriften, 
Landkarten, Skizzen, Pläne usw. für alle Truppeneinhei-
ten und Waffengattungen.

2. Innerhalb der gleichen Frist haben alle ehemaligen 
staatlichen und städtischen Büchereien, alle Universi-
tätsrektoren und Leiter höherer und mittlerer Lehr-
anstalten und aller Forschungsinstitute, die Präsidenten 
von Akademien, wissenschaftlichen oder technischen 
Gesellschaften und Vereinigungen, ebenso wie die Leiter 
von Gymnasien und höheren oder niederen Elementar-
schulen aus den ihnen unterstellten Büchereien die in Zif- 
fer 1 aufgeführte nationalsozialistische und militärische 
Literatur zu entfernen, an besonders zugewiesenen Or-
ten zusammen mit den dazugehörigen Karten aus der 
Bücherei sorgfältig geordnet zusammenzustellen und 
den Vertretern der Militärkommandantur oder anderen 
Alliierten Behörden zu übergeben.«

Punkt 3 und 4 betrafen die Durchführung, Punkt 5 
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jedoch machte das Ziel der Anordnung deutlich: »Alle in 
diesem Befehl erwähnten Veröffentlichungen und Mate-
rialien sind den Zonen-Befehlshabern zwecks Vernich-
tung zur Verfügung zu stellen.«13

Diese Anordnung veranlasste die Bayerische Staats-
bibliothek, sich an das Kultusministerium zu wenden:14 
Man habe verschiedentlich gehört, dass die Abliefe-
rungspflicht nicht für wissenschaftliche Bibliotheken 
gelte, bitte jedoch, hier Gewissheit zu schaffen. »Die 
Bayerische Staatsbibliothek hat bisher, und von jeher, 
verbotene Literatur removiert, d. h. von der allgemeinen 
Benützung ausgeschlossen und nur für amtliche Zwecke 
oder nur mit ganz besonderer Genehmigung für wissen-
schaftliche Forschung zur Verfügung gestellt. Dazu ist 
hier hervorzuheben, dass für Ministerien, Behörden aller 
Art, besonders Gerichte, Verwaltungsstellen, für Stellen 
der Militärregierung derartige Literatur immer wieder 
nötig sein und von der Landesbibliothek verlangt wird, 
um amtliche Erhebungen durchzuführen.« Im Übrigen 
sei eine Aussonderung wegen der nach wie vor ausgela-
gerten Bestände in der kurzen Frist nicht möglich.15

In der gleichen Zeit wandten sich mehrere kleinere 
Einrichtungen an die Bayerische Staatsbibliothek, um 
anzufragen, wie mit der NS-Literatur in ihren Beständen 
umzugehen sei. Die Stadtbibliothek Rothenburg ob der 
Tauber etwa besaß eine Sammlung von 200 Bänden zum 

Flugzeugbau, die aus der Flugmodellbauschule Rothen-
burg stammten und kurz vor dem Ende des Krieges in 
der Bibliothek untergebracht worden waren. Sie waren 
bereits separat aufgestellt; der Betreuer der Bibliothek, 
wiewohl erst nach Kriegsende ins Amt gekommen, woll-
te sie gerne bewahren, »um geschichtliche Beweisstücke 
einer verflossenen Zeit den späteren Forschern zu er-
halten.«16 Die Staatsbibliothek plädierte jedoch für die 
Abgabe: »Wenn es überhaupt möglich ist, die fraglichen 
Bände für Rothenburg zu erhalten, so m. E. am besten 
durch die Bayerische Staatsbibliothek.«17

Offensichtlich waren die Einwände gegen den Kon-
trollratsbefehl Nr. 4 so zahlreich und plausibel, dass er 
schließlich am 10. August 1946 um einen sechsten Punkt 
ergänzt wurde: »Die Zonenbefehlshaber (in Berlin die 
Alliierte Kommandantur) können eine begrenzte Anzahl 
von Exemplaren der laut Artikel 1 verbotenen Schriften 
für Forschungs- und Studienzwecke von der Vernich-
tung ausnehmen. Diese Schriften sind in besonderen 
Räumlichkeiten aufzubewahren, wo sie, jedoch unter 
strenger Aufsicht der Alliierten Kontrollbehörde, von 
deutschen Wissenschaftlern und anderen Deutschen, die 
die entsprechende Erlaubnis von den Alliierten erhalten 
haben, eingesehen werden können.« 

Einen guten Monat später berichtete die Bayerische 
Staatsbibliothek dem Kultusministerium über die bis-

3  Wilfried Bade, Joseph Goebbels, Lübeck: Charles Colemann, 1933 
(BSB-Signatur: Biogr. 3186). Im Vorderdeckel ist der Vermerk »Sekr.« für  
sekretiert eingetragen.
Foto: Bayerische Staatsbibliothek
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lang unternommenen Schritte.18 Dabei zeigt sich auch, 
wie prominent die NS-Literatur vor dem Kriegsende 
präsentiert gewesen war: »Bisher wurden aus der Hand-
bibliothek des Lesesaals die 600 ›nationalsozialistischen 
Bücher‹ ausgesondert und vom übrigen Bestand getrennt 
aufgestellt. Eine Sammlung von etwa 130 charakteristi-
schen nationalsozialistischen Büchern wurde vor drei 
Monaten für eine Kommission der Militärregierung aus-
gesucht und ist seitdem bereitgestellt.« Bislang habe der 
Bestand nur teilweise durchgesehen werden können, da 
der Großteil des Bestandes noch ausgelagert sei »und im 
Hause selbst infolge der Feuchtigkeit die Lichtleitungen 
z. T. ausgeschaltet sind, sodass in den dunkleren Teilen 
des Magazins die dort aufgestellten Bestände nicht ge-
sichtet werden können.« Ein abschließbares Magazin 
solle eingerichtet werden, doch seien die »seit Monaten 
angeforderten verschließbaren Türen noch nicht gelie-
fert worden« – auch dieses Schreiben macht die Nöte des 
schwer beschädigten Hauses und elementare Beschaf-
fungsengpässe plastisch deutlich.

Auch in der Folgezeit nahmen Durchsicht und Aus-
sonderung ihren Fortgang, wie sich aus einem Bericht 
des damaligen Direktors Gustav Hofmann von 1947 
entnehmen lässt: »Soweit die Aufstellungsmöglichkeiten 
es zulassen, wird von den wissenschaftlichen Beamten 
laufend an der Entnazifizierung und Entmilitarisierung 
der bereits zurückgeführten Bestände gearbeitet. Die Li-
teratur wird nicht wie in der Ostzone nach vorgegebenen 
Bücherverzeichnissen sondern nach allgemeinen Richt-
linien der Militärregierung in freier Selbstverantwortung 
der Bibliothek ausgeschieden. Die ausgeschiedenen Be-
stände verbleiben in der Bibliothek und werden sekre-
tiert, daß sie in begründeten Fällen unter bestimmten 
Voraussetzungen zugänglich bleiben.«19

Inwieweit lassen sich heute noch Spuren dieser Maß-
nahmen feststellen? Eine Kartei ließ sich bislang nicht 
auffinden, auch auf den Blättern des Quartkatalogs fin-
den sich keine Hinweise.20 Aber in einschlägigen Titeln 
findet sich häufig am Innendeckel ein mit Bleistift ge-
schriebener Vermerk »Sekr.« für sekretiert, teilweise er-
gänzt um eine Nummerierung (s. Abb. 3).21

Mit diesen Vorgängen war das Thema noch nicht  
abgeschlossen. Einige Jahre später, am 26. August 1949, 
nahm das Kultusministerium die Tatsache, dass am Zen-
tralinstitut für Kunstgeschichte in München die Biblio-
thek Baldur von Schirachs eingelagert war, zum Anlass, 
auch die Bayerische Staatsbibliothek nach Büchern aus 
dem Besitz ehemaliger führender Nationalsozialisten zu 
fragen. Sie sollten im Rahmen von Wiedergutmachungs-
verfahren eingezogen werden. Die Bibliothek antwor-
tete, dass es keine geschlossenen Bestände dieser Art gäbe 
»und höchstens einzelne, nicht mehr feststellbare Bän-
de aus den Bibliotheken führender Nationalsozialisten 
im Rahmen größerer Bücherzuweisungen an die Bayer. 
Staatsbibliothek gelangt sein können.«22

Zuweisungen dieser Art lassen sich zwar auch heute 

nicht belegen, doch gab es durchaus Überweisungen von 
Bibliotheken ehemaliger NS-Einrichtungen. Die Biblio-
thek bemühte sich auch aktiv darum, um die Kriegsver- 
luste ausgleichen zu können; eine Wiederbeschaffungs-
stelle war bereits im März 1943 eingerichtet worden.23 
Schon im August 1945 hatte die Staatsbibliothek etwa 
die Bibliothek des vormaligen Reichsinstituts für die 
Geschichte des neuen Deutschland geborgen. Nach  
einer Zwischenstation bei Radio München, dem in der 
Nachkriegszeit gegründeten Vorläufer des heutigen 
Bayerischen Rundfunks, gingen 1949 630 Bände des 
Reichsinstituts endgültig an das Haus über.24 Ähnlich 
liegen die Verhältnisse bei der Bibliothek der ehemaligen 
NS-Ordensburg Sonthofen, einer Anlage, die zwischen 
1934 und 1942 für die Schulung des NSDAP-Führungs-
nachwuchses errichtet worden war. Diese Bibliothek war 
schon 1946 an die Bayerische Staatsbibliothek überge-
ben worden;25 das Zugangsverzeichnis »Sonthofen« listet  
ca. 40.000 Titel auf, die sukzessive in den Bestand ein-
gearbeitet wurden: »Die Übernahme der Bibliothek der 
Ordensburg Sonthofen lieferte sowohl für die Wiederbe-
schaffung wie für Tauschaktionen eine gute Ausbeute.«26 
Das Profil etwa der Ordensburg-Bibliothek war univer-
sal angelegt, doch natürlich waren hier auch NS-Publi-
kationen aufgestellt gewesen. Auch über diese Abgaben 
ist also nochmals NS-Literatur in das Haus gekommen. 

Situation heute

Längst steht die NS-Literatur wieder unter ihrer  
ursprünglichen Signatur an ihrem angestammten Platz 
 im Magazin. Wann die Separierung wieder aufgegeben 
wurde, ließ sich bislang nicht ermitteln; vermutlich ge-
schah dies in den späteren 1950er-Jahren. Eine Benut-
zung war gleichwohl nur unter Auflagen möglich.27 

Auch heute ist NS-Literatur nicht ohne weiteres 
benutzbar, denn diese Werke können grundsätzlich 
Straftatbestände erfüllen. Die urheberrechtliche Situa-
tion soll hier nicht betrachtet werden. Es geht allein um 
die Feststellung einer strafrechtlichen Relevanz nach 
dem Strafgesetzbuch (StGB). Das Verbreiten von NS-
Literatur und Schriften (den Schriften stehen Ton- und 
Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Dar-
stellungen gleich) durch die Bibliothek kann grundsätz-
lich einen Straftatbestand, insbesondere § 86 StGB (Ver-
breiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Or-
ganisationen), 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen) und § 130 Abs. 2, 5 
StGB (Volksverhetzung), erfüllen. § 86 StGB ist jedoch 
weder bei vorkonstitutionellem Material 28 – und seinen 
inhaltlich unveränderten29 Nachdrucken noch bei aus-
ländischen, für den dortigen Markt bestimmten Werken 
einschlägig. In diesen Fällen ist auch eine Verbreitung 
durch die Bibliothek nicht strafbar. Die §§ 86a StGB und 
130 Abs. 2 und 5 StGB enthalten dementgegen keine der-
artige Ausnahme für vorkonstitutionelle Schriften. Die 
Überprüfung der tatbestandlichen Einschlägigkeit der 
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§§ 86, 86a und 130 Abs. 2 und 5 StGB setzt eine ent-
sprechende (Einzelfall-)Überprüfung voraus. Denn eine 
Strafbarkeit scheidet tatbestandsmäßig aus, wenn die so-
genannte Sozialadäquanzklausel erfüllt ist, d.h. wenn die 
Ausleihe durch den Benutzer bzw. die Verbreitung durch 
die Bibliothek sozialadäquat i.S.d. § 86 Abs. 3 StGB ist, 
weil sie einem rechtlich legitimierten Zweck, insbeson-
dere der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr ver-
fassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder Wissen-
schaft, der Forschung oder Lehre, der Berichterstattung 
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte 
oder ähnlichen Zwecken (z. B. der Strafverteidigung) 
dient. 

Für die bereits angesprochene (Einzelfall-)Überprü-
fung bieten sich theoretisch zwei Wege an. Der erste 
wäre, jedes Buch vor der konkreten Ausleihe auf einen 
Straftatbestand nach den §§ 86, 86a und/oder 130 StGB 
hin durchzusehen und dann die Ausleihe ggf. einzu-
schränken. Die zweite, umfassendere Möglichkeit wäre 
eine systematische, proaktive Durchsicht und Bewertung 
der infrage kommenden Bestände; dies setzt jedoch, wie 
der erste Weg, entsprechende umfangreiche Personalres-
sourcen voraus. Die Bayerische Staatsbibliothek verfährt 
in langjähriger Praxis folgendermaßen: NS-Literatur und 
-Schriften werden nicht nach Hause entliehen, es ist aus-
schließlich eine Lesesaalleihe möglich. Im Allgemeinen 
Lesesaal wird das Werk in einem speziellen Regal bereit-
gestellt (sog. Sonderbereitstellung). Der Benutzer muss 
sich an einen Sonderschalter wenden und dort schrift-
lich nachweisen, dass er das Werk für einen der oben ge-
nannten gesetzlich legitimierten Zwecke benötigt. Nach 
einer entsprechenden Überprüfung der schriftlichen An-
gaben bekommt er das Werk unmittelbar, befristet und 
ausschließlich zur persönlichen Nutzung ausgehändigt, 
soweit räumlich möglich auch an einem zuzuweisenden 
Sonderleseplatz. Nach der Nutzung muss das Werk wie-
der an den Sonderschalter gebracht werden, sei es zur 
Aufbewahrung oder Rückgabe.30 Diese Lesesaalleihe ist 
zudem nur möglich, wenn der Benutzer sich schriftlich 
dazu verpflichtet, keine Kopien oder sonstigen (digi-
talen) Vervielfältigungen von dem entliehenen Werk in 
Selbstbedienung zu fertigen, vonseiten der Bayerischen 
Staatsbibliothek ggf. gefertigte Kopien oder sonstige 
(digitale) Vervielfältigungen nur zu dem benannten le-
gitimen Zweck zu verwenden und das entliehene Werk 
sowie hiervon gefertigte Kopien oder sonstige (digitale) 
Vervielfältigungen nicht an dritte Personen weiterzu-
geben.31

Mit dem Internet gewinnt die Frage des angemesse-
nen Umgangs mit dem hier thematisierten Schrifttum 
eine ganz neue Qualität. Seit vielen Jahren digitalisiert 
die Bayerische Staatsbibliothek urheberrechtsfreie Be-
stände in großem Ausmaß, unter anderem die Koope-
ration mit Google hat es möglich gemacht, dass rund 1,2 
Millionen Bände weltweit online einsehbar sind. Mehr 
noch, die Bayerische Staatsbibliothek stellt sukzessi-

ve ihre Handschriften und Alten Drucke ins Netz. Die 
historische Forschung, besonders die Landesgeschichte, 
hat in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert, 
historische Zeitungen digital zur Verfügung zu stellen, 
bieten diese doch oft für regionalhistorische und lokale 
Mikrostu-dien wertvollstes Material. Auch für die NS-
Zeit wurde diese Forderung erhoben, aber hier stellt sich 
neben der Frage des Urheberrechts auch die Frage, ob 
man diesen Inhalten mit ihrer Digitalisierung eine neue 
Verbreitungsqualität gibt. Einen Kompromiss zwischen 
den Bedürfnissen der Forschung und der Sorge der Bi-
bliotheken, Distributoren unerwünschter und tenden-
ziell strafbarer Inhalte zu werden, scheint derzeit eine 
entsprechende Vorgehensweise wie bei den ortsgebun-
denen Werken zu bieten, insbesondere Einzelplatzlösun-
gen (zuzuweisender PC-Arbeitsplatz) im Lesesaal oder  
Digital-Rights-Management-Lösungen. 

Um das durch das Auslaufen der Urheberrechte mög-
lich gewordene Erscheinen der kritischen Edition von 
Hitlers »Mein Kampf« hatte es bereits im Vorfeld eine 
breite gesellschaftliche Debatte gegeben; sie wird seitdem 
weitergeführt.32 Anfang 2016 vom Institut für Zeitge-
schichte in München in einer Auflage von zunächst 4.000 
Stück publiziert, waren Ende des Jahres bereits 85.000 
Stück verkauft, eine sechste Auflage erschien Ende Ja-
nuar 2017. Darin äußert sich wohl auch ein starkes Be-
dürfnis, sich mithilfe der Kommentare mit diesem Text 
auseinanderzusetzen. Mit der Publikation stellte sich für 
die Bibliotheken die Frage, wie dieser Text den Nutzern 
zugänglich gemacht werden soll.33 Generell hat die Bay-
erische Staatsbibliothek auch bislang bei Ausgaben, die 
durch eine Einleitung oder einen Kommentar historisch 
eingeordnet waren, eine Ausleihe möglich gemacht. So 
ist es auch bei der kritischen Edition geschehen: Zwei 
Ausgaben sind Magazinbestand und grundsätzlich frei 
ausleihbar, eine dritte Ausgabe steht bei der Auskunft 
des Aventinus-Forschungslesesaals und kann dort ein-
gesehen werden. Eine ähnliche Einstellung vertritt etwa 
auch die Universitätsbibliothek Magdeburg: Sie spricht 
sich dafür aus, »dieses Buch genauso zu behandeln, wie 
andere Medien, die für Forschung und Lehre wichtig 
sind. Aus heutiger Sicht wäre alles andere einerseits wir-
kungslos und andererseits eine der Sache nicht angemes-
sene Zensur.«34

Indem die Bayerische Staatsbibliothek also Werke aus 
der NS-Zeit mit Einschränkungen und unter Auflagen 
zugänglich macht, versucht sie, mit dem vorhandenen 
Erbe aus der NS-Zeit angemessen umzugehen.

 
Für Hinweise und Unterstützung danke ich herzlich 
meinen Kolleginnen und Kollegen Annemarie Kaindl, 
Karin Knaf, Daniela Miorelli, Florian Joos und Ulf  
Röhrer-Ertl.
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23 Wie Anm. 19.
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25 Vgl. die Korrespondenz in BayHStA, Generaldirektion  
Bayer. Staatl. Bibliotheken 1649.

26 MIDDENDORF, 2000, S. 330.
27 Ein Artikel aus dem Münchner Merkur vom 27./28.3.1954 

belegt, dass Benutzer bei der Einsicht in NS-Literatur den 
wissenschaftlichen Zweck nachzuweisen hatten (Bayerische 
Staatsbibliothek, Sensburgiana II 76 l).

28 Denn Schutzgut des § 86 StGB ist der demokratische  
Rechtsstaat des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949.

29 Anders ist dies jedoch bei inhaltlichen Bearbeitungen  
der vorkonstitutionellen Schriften (z. B. durch Vorwort, Kom-
mentierung, Klappentext, geschickte Zusammenstellung  
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30 Nach dem gleichen Prinzip wird im Lesesaal Musik Karten 
Bilder und in anderen Sonderlesesälen verfahren.

31 Bei jugendgefährdenden Medien ist zudem ein schriftlicher 
Nachweis der Volljährigkeit zu erbringen.

32 Vgl. INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE, 2017.
33 Vgl. dazu REGENER, 2016.
34 REGENER, 2016, S. 501. Ähnlich agieren die meisten wissen-

schaftlichen Bibliotheken; vgl. dazu SÜHL-STROHMENGER.
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